
Stromkennzeichnung
Stromkennzeichnung 2020
gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz auf Basis der Zahlen des Jahres 2019:

Umweltauswirkungen je Kilowattstunde

1 Gilt für alle Produkte mit einem Erzeugungsanteil von 100% Erneuerbare Energien.
2 Gilt für alle Produkte für Privat- und Gewerbekunden mit Ausnahme der Ökostrom-Produkte.
3 Der Energieträgermix der privilegierten Kunden im Sinne des EEG ist nicht enthalten.
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